
Ausreichende Anzahl entsprechend der
maximal zulässigen Personenzahl auf
der Arbeitsbühne
Eine Person pro Anschlageinrichtung
Aufnahmefähigkeit von mindestens 3 kN
pro Anschlageinrichtung
Anbringung der Anschlageinrichtung
max. 750 mm über dem Bühnenboden

Das Absturzrisiko besteht insbesondere bei
auslegergestützten fahrbaren Hubarbeitsbühnen
(z. B. Teleskopbühnen). 

Ursachen können der sogenannte Katapult- bzw.
Peitscheneffekt sein, z. B. durch Kollisionen mit
Fahrzeugen, Fahrbewegungen der Bühne oder
das Verhaken/Festklemmen an Bauteilen oder
Ästen.

Ein Herausstürzen des Bedieners kann außerdem
entstehen durch Abkippen der Bühne 
(z. B. bei einsinkenden Abstützungen),
technisches Versagen der Tragkonstruktion oder
Hinauslehnen über das Geländer.

Bei Scherenhubarbeitsbühnen besteht die Gefahr
des Herausschleuderns insbesondere durch
Verhaken oder Aufsetzen der Arbeitsbühne an
Teilen der Umgebung.

A b s t u r z r i s i k o  b e i  d e r  V e r w e n d u n g
v o n  H u b a r b e i t s b ü h n e n :

PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG
GEGEN ABSTURZ VON
FAHRBAREN
HUBARBEITSBÜHNEN

A n f o r d e r u n g e n  a n
A n s c h l a g e i n r i c h t u n g e n
( R ü c k h a l t e s y s t e m e ) :

Ein geeignetes Auffangsystem besteht aus
einem Auffanggurt nach DIN EN 361 mit
vorderer und hinterer Auffangöse.
Die Verbindung zur Anschlageinrichtung
erfolgt über ein geprüftes
Verbindungsmittel, z. B.:

längenverstellbares Verbindungsmittel
(DIN EN 354) mit Falldämpfer (DIN EN
355) 
mitlaufendes Auffanggerät mit
beweglicher Führung (DIN EN 353-2)
Höhensicherungsgerät (DIN EN 360)

Die Systemlänge ist auf maximal 1,80 m
begrenzt. Dadurch wird gewährleistet:

ausreichende Bewegungsfreiheit für
den Benutzer bzw. die Benutzerin
kontrollierte Beanspruchung von
Ausrüstung und Anschlageinrichtung in
der Arbeitsbühne

Für die Schutzfunktion ist entscheidend,
dass das Verbindungsmittel oder die
bewegliche Führung stets so kurz wie
möglich eingestellt wird.

A u f f a n g s y s t e m  z u m  S c h u t z  
g e g e n  A b s t u r z :

B e g r e n z u n g  d e r  S y s t e m l ä n g e :



Prüfung technischer und 
organisatorischer Maßnahmen

Sicherstellen, dass Absturz entweder
verhindert oder die Person sicher 

     aufgefangen wird.

Gefährdungsbeurteilung erstellen, dabei
berücksichtigen:

Absturzhöhe / Freiraum (lichte Höhe)
Art und Dauer der Tätigkeit
Körperliche Belastung
Beschaffenheit und Tragfähigkeit des
Standplatzes und der Anschlageinrichtung
Beschaffenheit der tiefer liegenden Fläche, 

     der Arbeitsumgebung und der Arbeitsfläche

Bewertung und Auswahl der PSAgA,
insbesondere:

Schutz vor abzuwehrenden Gefahren ohne 
     neue Risiken (z. B. Anprallen, Hängetrauma)

Eignung für die Bedingungen am Arbeitsplatz
(Kantenbeanspruchung, Hitze, ergonomische
Anforderungen)
Anpassungsmöglichkeiten an den Benutzer
Berechnung der erforderlichen lichten Höhe
anhand der Herstellerangaben zu
Auffangstrecke, Sicherheitsabstand und
Anschlagpunkt

Vor dem Arbeiten 

m i t  P S A g A  ( P e r s ö n l i c h e

S c h u t z a u s r ü s t u n g  

g e g e n  A b s t u r z ) :

BetriebsanweisungUnterweisung der Beschäftigten

Theoretisch und praktisch, vor der ersten

Nutzung und mindestens einmal jährlich

Prüfung der PSAgA

CE-Kennzeichnung, EN-Norm

Identifikation (Hersteller)

Rückverfolgung (Chargennummer,

Herstellungsjahr → Gebrauchsdauer)

Typ und Modell

Vorhandensein und Kenntnis der

Gebrauchsanleitung

Rettung und Erste Hilfe

Geeignete Verfahren festlegen und

sicherstellen

Der Arbeitgeber muss eine Betriebsanweisung

erstellen, die alle für den sicheren Einsatz

erforderlichen Informationen enthält,

insbesondere:

Gefahren laut Gefährdungsbeurteilung

Richtiges Verhalten beim Einsatz der PSAgA

Vorgehensweise bei festgestellten Mängeln

der Ausrüstung



Wichtige Hinweise:

Sichtprüfung: PSAgA vor jeder Benutzung auf
Vollständigkeit, ordnungsgemäßen Zustand 

     und einwandfreie Funktion prüfen.
Anschlagpunkte: Geeignete Anschlagpunkte 

     festlegen; unbeabsichtigtes Lösen verhindern.
Auffanggurt anpassen: Gurt der individuellen 

     Körperform anpassen (max. flache Hand 
     zwischen Gurt und Körper); keine harten 
     Gegenstände in Gurtbereich tragen.

Verbindungsmittel: Straff halten, nicht knoten 
     oder behelfsmäßig verlängern.

Steigschutzsysteme: Nur mit Auffanggurt und 
     vorderer Steigschutzöse/Auffangöse gemäß 
     Hersteller verwenden.

Höhensicherungsgeräte: Nicht über instabilen 
     oder nachgebenden Untergründen einsetzen.

Mehrere PSA gleichzeitig: Ausrüstungen müssen
aufeinander abgestimmt sein, um Schutzwirkung 

     nicht zu beeinträchtigen.
Kontrolle: Wirksamkeit der 

     Sicherheitsmaßnahmen laufend prüfen; 
     Arbeiten unter Einsatz der PSAgA überwachen.

Während der Arbeiten

Beschädigte Ausrüstung: PSAgA, die
beschädigt oder durch einen Absturz
beansprucht wurde, nicht weiterverwenden.

Pflege: Gebrauchsanleitung beachten;
Verschmutzungen abbürsten, bei Bedarf
vorsichtig waschen.

Aufbewahrung:
     - Entfernt von Heizungen lagern
     - Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
     - Freihängend in trockenen Räumen     
     aufbewahren
     - Vor schädigenden Einflüssen schützen

Prüfung durch Sachkundige: Nach Bedarf,
mindestens einmal jährlich.

HÄNGETRAUMA
Das Hängetrauma ist ein lebensbedrohlicher
Schockzustand, der durch längeres, regungsloses
Hängen in einem Auffanggurt entsteht 
(z. B. nach einem Absturz). Blut versackt in den
Beinen, wodurch Sauerstoffmangel im Gehirn
auftreten kann. Symptome wie Schwindel oder
Übelkeit können bereits nach wenigen Minuten
erscheinen. Schnelle Rettung innerhalb von
Minuten hat höchste Priorität.

Ursache: Aufrechte Körperposition, inaktive
Beinmuskulatur, blockierter Rückfluss zum Herzen.
Symptome: Blässe, Schweiß, Atemnot, Schwindel,
Übelkeit, Taubheitsgefühle, Bewusstlosigkeit.

Erste Hilfe:
Notruf 112 absetzen
Ansprechbar: beruhigen, Beine bewegen
Rettung: schnell aus Hängelage befreien
(Rettungskonzept erforderlich)
Nach Rettung: normale Erste-Hilfe-Versorgung,
Lagerung nach Wunsch des Betroffenen (oft
Flachlagerung).

Nach dem Arbeiten:



Solange die Person handlungsfähig ist,
sollte sie die Beine bewegen, um den
Blutstau zu verhindern.

Optimal :  Beine abstützen und gegen
Widerstand drücken, z. B. mit
Trittschlingen, Halteseil mit
Längeneinstellung oder Prusikschlinge.
Dies entlastet, aktiviert die Muskelpumpe
und löst Einschnürungen.

Alternative: Fehlt Ausrüstung,
abwechselnd mit einem Fuß auf den
anderen treten und unteren Fuß nach oben
ziehen; Wirkung hält nur wenige Minuten.

Verhalten bei freiem
Hängen im Seil:

Ablegereife
(PSAgA):
Die Ablegereife bezeichnet den Zeitpunkt, 

ab dem persönliche Schutzausrüstung gegen

Absturz nicht mehr verwendet werden darf, 

z. B. wegen Verschleiß, Schäden oder Ablauf

der Lebensdauer.

Wichtige Punkte:

Kennzeichnung: Hersteller seit April 2019

mit Datum der Ablegereife auf dem Produkt

Lebensdauer: Textilien (Gurte, Seile) ca. 6–8

Jahre; Metallteile oft länger

Sofortige Ablegereife: Bei Sturzbelastung,

Beschädigungen (Risse, Schnitte),

Chemikalienkontakt oder fehlender

Kennzeichnung

Prüfung: Sichtprüfung vor jedem Einsatz +

jährliche Fachprüfung durch Sachkundige

(DGUV G 312-906)

Dokumentation: Nutzung und Prüfungen 

     im Prüfbuch festhalten

H i n w e i s :  D i e  I n h a l t e  d i e n e n  n u r  d e r  O r i e n t i e r u n g  
u n d  s t e l l e n  k e i n e  r e c h t s v e r b i n d l i c h e  A u s k u n f t  d a r .


	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG GEGEN ABSTURZ VON FAHRBAREN HUBARBEITSBÜHNEN
	Absturzrisiko bei der Verwendung von Hubarbeitsbühnen:
	Anforderungen an Anschlageinrichtungen (Rückhaltesysteme):
	Auffangsystem zum Schutz  gegen Absturz:
	Begrenzung der Systemlänge:
	Vor dem Arbeiten
	Unterweisung der Beschäftigten
	Prüfung der PSAgA
	Rettung und Erste Hilfe
	Prüfung technischer und  organisatorischer Maßnahmen


	Betriebsanweisung
	Nach dem Arbeiten:

	HÄNGETRAUMA
	Erste Hilfe:
	Während der Arbeiten
	Wichtige Hinweise:


	Ablegereife (PSAgA):
	Verhalten bei freiem Hängen im Seil:
	Solange die Person handlungsfähig ist, sollte sie die Beine bewegen, um den Blutstau zu verhindern.
	Optimal: Beine abstützen und gegen Widerstand drücken, z. B. mit Trittschlingen, Halteseil mit Längeneinstellung oder Prusikschlinge. Dies entlastet, aktiviert die Muskelpumpe und löst Einschnürungen.
	Alternative: Fehlt Ausrüstung, abwechselnd mit einem Fuß auf den anderen treten und unteren Fuß nach oben ziehen; Wirkung hält nur wenige Minuten.
	Die Ablegereife bezeichnet den Zeitpunkt,  ab dem persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz nicht mehr verwendet werden darf,  z. B. wegen Verschleiß, Schäden oder Ablauf der Lebensdauer.
	Wichtige Punkte:
	Kennzeichnung: Hersteller seit April 2019 mit Datum der Ablegereife auf dem Produkt
	Lebensdauer: Textilien (Gurte, Seile) ca. 6–8 Jahre; Metallteile oft länger
	Sofortige Ablegereife: Bei Sturzbelastung, Beschädigungen (Risse, Schnitte), Chemikalienkontakt oder fehlender Kennzeichnung
	Prüfung: Sichtprüfung vor jedem Einsatz + jährliche Fachprüfung durch Sachkundige (DGUV G 312-906)
	Dokumentation: Nutzung und Prüfungen
	im Prüfbuch festhalten



